
ASP-Tilgungsstrategie in den Schutzkorridoren
und im Hochrisikokorridor

Stufe I Tilgung des SW-Population in Eigenregie des JAB

• Anordnung per Allgemeinverfügung
• Ausweisung der Schutzkorridore (SchK) und Hochrisikokorridore (HRK)
• Tilgung des SW-Bestandes unter den Wert von 2/1000 ha innerhalb der Teilkompartimente in den Korridoren

• JABs können sich veterinärbehördlich auf die Entnahme durch die LDS beauftragen lassen
• Erhöhte Aufwandsentschädigung 300€/Stück Schwarzwild für zumindest 8 Wochen

Stufe III Bewirtschaftung Schwarzwild-freier Gebiete 

• Bekanntmachung der Gebiete
• Aufrechterhaltung der Schwarzwildfreiheit durch den JAB:

• Regelmäßige Fallwildsuche / Taxierung des Jagdbezirkes zum Nachweis (Unterstützung durch Wildkameras 
des SMS)

• Erlegung von eingewanderten Wildschweinen innerhalb von 6 Wochen mit Aneignungsoption für den 
Eigenbedarf

• Flächenaufwandsentschädigung nach Ablauf eines Jagdjahres
• Keine Einzeltier bezogene Aufwandsentschädigung außer bei FUK Tieren
• Erforderlichkeit besteht für die Dauer bis zur Tilgung der ASP
• Ostkorridor ggf. länger betroffen (abhängig von der Lage in Polen)

Tilgung im Kompartiment nicht erreicht (> 2 SW / 1000 ha)

Stufe II Drohnen-gestützte Entnahme

• als unterstützende Maßnahme für den JAB, das gemeinsame 
Ziel möglichst schnell zu erreichen
• 2 -5 operative Einsatztage im Kompartiment
• JAB hat Gelegenheit zur Mitwirkung in der Leitstelle zur 

Nutzung der Ortskenntnis (Aufwandsentsch. 20€ / Stunde)
• Eingeschränkte Betretungsrechte auf den forst- und 

landwirtschaftlichen Flächen während der Entnahme für 
ALLE

• Kein Entschädigungsanspruch für den JAB für durch den 
Dienstleister entnommenes SW

Tilgung im Kompartiment erreicht

Nach Einzelfallentscheidung und Rücksprache mit dem JAB

Tilgung im Kompartiment 
erreicht

Stufe I.II Prüfung der 
Tilgung

Frühestens nach Ablauf von 8 
Wochen erfolgt die Kontrolle 
der Tilgungsstandes in den 
Kompartimenten im SchK/HRK 
durch Drohnentaxierung => 
Auswertung der Befliegung mit 
JAB, LÜVA und LTBZ zur weiteren 
Vorgehensweise.


